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Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Weida-Land 
 
Beschluss des Verbandsgemeinderates aus der Sitzung vom 28.05.2014 
aus dem öffentlichen Sitzungsteil 
• Beschluss-Nr. 2014-14/105 
Beschlussgegenstand 
1. Änderungssatzung der Ergänzungssatzung der Verbandsgemeinde Weida-Land  
über die Erhebung von Umlagen zur Umlegung der Mitgliedsbeiträge der Unterhaltungs- 
verbände "Wipper-Weida", "Untere Saale", "Mittlere Saale - Weiße Elster", "Helme" und  
"Untere Unstrut" 
 
Beschlusstext: 
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Weida-Land  beschließt,  die  
1. Änderungssatzung der Ergänzungssatzung der Verbandsgemeinde Weida-Land über 
die Erhebung von Umlagen zur Umlegung der Mitgliedsbeiträge der Unterhaltungs- 
verbände „Wipper-Weida“, „Untere Saale“, „Mittlere Saale-Weiße Elster“, „Helme“ und  
„Untere Unstrut“- laut Anlage. 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird angeordnet, die 1. Änderungssatzung der Ergänzungssatzungsatzung der 
Verbandsgemeinde Weida-Land über die Erhebung von Umlagen zur Umlegung der 
Mitgliedsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Wipper-Weida“, „Untere Saale“,  
Mittlere Saale – Weiße Elster“, „Helme“ und „Untere Unstrut“ , beschlossen am  
28.05.2014 unter der Beschluss-Nr. 2014-14/105 und ausgefertigt durch die 
Verbandsgemeindebürgermeisterin am 30.05.2014 durch handschriftliche Unterzeichnung 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Weida-Land öffentlich bekannt zu machen. 
 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, den 30.05.2014 
 
 
Roswitha Meyer 
Verbandsgemeindebürgermeisterin     - Siegel - 
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1. Änderungssatzung  
der Ergänzungssatzung der Verbandsgemeinde Weida-Land über die Erhebung von  
Umlagen zur Umlegung der Mitgliedsbeiträge der Unterhaltungsverbände 
„Wipper-Weida“, „Untere Saale“, „Mittlere Saale - W eiße Elster“, „Helme“  und  
„Untere Unstrut“ 
 
Auf Grund der §§ 52 ff des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16.03.2011  
(GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung wasserrechtlicher 
Vorschriften vom 21.03.2013 (GVBl. LSA S 116), der §§ 4,6 und 44 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383), 
zuletzt geändert durch § 1 des Vierten Gesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung vom 30.11.2011  
(GVBl. LSA S. 81) und des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 406), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landesrechts aufgrund der bundesrechtlichen Einführung des 
Rechtsinstituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft (GVBl. LSA S 58),  beschließt der Verbands-
gemeinderat der Verbandsgemeinde Weida-Land in seiner Sitzung am  28.05.2014 die 1. Änderungssatzung 
der Ergänzungssatzung der Verbandsgemeinde Weida-Land über die Erhebung von Umlagen zur Umlegung 
der Mitgliedsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Wipper-Weida“, „Untere Saale“, „Mittlere Saale –  
Weiße Elster“, „Helme“  und „Untere Unstrut“: 
 

§ 1 
 

Die Ergänzungssatzung über die Erhebung von Umlagen nach §§52 ff des Wassergesetzes  
Sachsen-Anhalt vom 24.10.2013 (veröffentlicht im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Weida-Land 
Nr. 23 vom 12. November 2013) wird wie folgt geändert: 
 

Der § 1 erhält folgende Fassung: 
§ 1 

Festlegung Beitragsatz 
 

Gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung über die Erhebung von Umlagen zur Umlegung der Mitgliedsbeiträge 
der Unterhaltungsverbände „Wipper-Weida“, „Untere Saale“, „Mittlere Saale - Weiße Elster“, 
„Helme“  und „Untere Unstrut“, wird der Flächenbeitragssatz pro Hektar für die Verbandsgebiete  
der Unterhaltungsverbände 
 

o Wipper-Weida mit     7,18 Euro,  
o Mittlere Saale-Weiße Elster mit   7,45 Euro,  
o Untere Saale mit     9,14  Euro,  
o Unter Unstrut mit     7,76 Euro,  
o Helme mit      7,11 Euro,  

 

für das Jahr 2013 aufgrund der jeweiligen an die Verbandsgemeinde Weida-Land ergangenen 
Beitragsbescheide festgesetzt. 

 
§ 2  

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 13.11.2013 in Kraft. 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, 30.05.2014 
 
 
Roswitha Meyer 
Verbandsgemeindebürgermeisterin      -Dienstsiegel- 
 
 
 



20. Juni 2014                                 Amtsblatt Nr. 16                                                                Seite 5 
 
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2012 der Verbandsgemeinde Weida-Land 
Gemäß § 44 Abs. 3 Ziff. 4a i. V. m. § 170 Abs. 3 Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 8. 2009 (GVBl. LSA Nr. 383) wird bekannt gemacht: 
 
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Weida-Land hat in seiner Sitzung am  
28. 05. 2014 die Entgegennahme der Jahresrechnung 2012 beschlossen und der 
Verbandsgemeindebürgermeisterin, Frau Meyer, die Entlastung für die Haushaltsführung 2012  
erteilt (Beschluss-Nr. 2014-14/103).  
 
Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht der Verbandsgemeinde Weida-Land liegen  
nach § 170 Abs. 5 GO LSA in der Zeit vom 23. 06. 2014 bis 01. 07. 2014 im Verwaltungsgebäude 
der Verbandsgemeinde Weida-Land, in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, Hauptstr. 43, Zimmer 8, 
während folgender Dienstzeiten zu jedermann Einsicht aus: 
 
Montag, Mittwoch und Donnerstag:   9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Dienstag:      9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag:      9.00 bis 12.00 Uhr 
 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, den 18. 06. 2014   Meyer 
       Verbandsgemeindebürgermeisterin  
 
 
 
Bekanntmachung der Gemeinde Farnstädt 
 
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2012 der Gemeinde Farnstädt  
Gemäß § 44 Abs. 3 Ziff. 4a i. V. m. § 170 Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 08. 2009 (GVBl. LSA Nr. 383) wird bekannt gemacht: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Farnstädt hat in seiner Sitzung am 15. 01. 2014 die  
Entgegennahme der Jahresrechnung 2012 beschlossen und dem Bürgermeister, Herrn Mylich,  
die Entlastung für die Haushaltsführung 2012 erteilt (Beschluss-Nr. 2014-19/121). 
 
Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Farnstädt liegen nach  
§ 170 Abs. 5 GO LSA in der Zeit vom 23. 06. 2014 bis 01. 07. 2014 im Verwaltungsgebäude  
der Verbandsgemeinde Weida-Land, in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, Hauptstr. 43, 
Zimmer 8, während folgender Dienstzeiten zu jedermann Einsicht aus: 
 
Montag, Mittwoch und Donnerstag:   9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Dienstag:      9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag:      9.00 bis 12.00 Uhr 
 
 
Farnstädt, den 18. 06. 2014     Mylich 
          Bürgermeister  
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Bekanntmachungen des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes  
Weida-Land AöR 
Beschlüsse aus der Versammlung des Verwaltungsrates vom 19.05.2014 
aus dem öffentlichen Sitzungsteil  
• Beschluss-Nr. 01-01-14 

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2014 des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes  
Weida-Land AöR 
 

Auf Grund des § 13 der Anstaltsverordnung in der derzeit gültigen Fassung hat der Verwaltungsrat 
am  19.05.2014 den folgenden  Wirtschaftsplan  2014 beschlossen. 
 

§ 1 
 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird:  
im Erfolgsplan 
            im Aufwand auf  1.362.900,00 EUR 
            im Ertrag auf 1.496.800,00 EUR 
festgesetzt. 
 
Es entsteht ein Gewinn in Höhe von  133.900,00 EUR. 
 
im Vermögensplan 
          in der Einnahme auf    392.200,00 EUR 
          in der Ausgabe auf    392.200,00 EUR 
festgesetzt. 
 
im Abrechnungsgebiet I und II 
im Erfolgsplan 
        im Aufwand auf                                  711.900,00 EUR                  
        im Ertrag auf                                       751.000,00 EUR 
festgesetzt. 
 
Damit entsteht ein Gewinn in Höhe von  39.100,00 EUR. 
 
im Vermögensplan 
        in der Einnahme auf                            177.700,00 EUR 
        in der Ausgabe auf                              187.800,00 EUR 
festgesetzt. 
 
Der im Erfolgsplan entstandene Gewinn ist im Vermögensplan auf der Einnahmeseite  
eingestellt worden. 

im Abrechnungsgebiet III 
im Erfolgsplan 
            im Aufwand auf 198.900,00 EUR 
            im Ertrag auf 212.200,00 EUR 
festgesetzt. 
 
Damit entsteht ein Gewinn in Höhe von 13.300,00 EUR. 
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im Vermögensplan 
            in der Einnahme auf 33.800 EUR 
            in der Ausgabe auf 33.800 EUR 
festgesetzt. 
 
Der im Erfolgsplan entstandene Gewinn ist im Vermögensplan auf der Einnahmenseite  
eingestellt worden. 

im Abrechnungsgebiet IV 

im Erfolgsplan 
            im Aufwand auf 452.100,00 EUR 
            im Ertrag auf 533.600,00 EUR 
festgesetzt. 
                                                                                                                                     
Damit entsteht ein Gewinn in Höhe von  81.500,00 EUR. 
 
im Vermögensplan 

in der Einnahme auf 180.700,00 EUR   
in der Ausgabe auf 170.600,00 EUR 

festgesetzt. 
 
Der im Erfolgsplan entstandene Gewinn ist im Vermögensplan auf der Einnahmenseite  
eingestellt worden. 

                                                                           
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2014 zur Finanzierung von 
Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf    0,00 EUR    festgesetzt. 
 
 
       § 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
 
       § 4  
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2014 wird 
 
im Abrechnungsbereich IV auf  150.000,00 EUR 
im Abrechnungsbereich I und II auf 150.000,00 EUR  
festgesetzt. 
                                                       
                                                                                 § 5 
 
Nichtzuordenbare Aufwendungen / Erträge werden zwischen den Abrechnungsgebieten I/II, III und 
IV auf Basis der Hausanschlüsse aufgeteilt. 
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Beschluss-Nr.: 02-01-14 
Der Verwaltungsrat des TAWL beschließt die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 
für das Entsorgungsgebiet des ehemaligen TAB Weida-Land (III und IV) 
 
aus dem nichtöffentlichen Sitzungsteil: 
 
Beschluss-Nr.: 03-01-14 
Beschluss zur Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2013 
 
 
Schraplau, den 16.06.2014 
 
 
Kurt Pfeiffer       
Vorstand - Siegel - 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes  des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-
Land  AöR für das Wirtschaftsjahr 2014  
 
Der  Wirtschaftsplan des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land  AöR für das 
Wirtschaftsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Wirtschaftsplan einschließlich der Anlagen des TAWL  AöR  für das Wirtschaftsjahr 2014   
liegt  in der Zeit vom         30.06.2014 bis  11.07.2014  
im Büro des TAWL  Schulstraße 1 in 06279 Schraplau während folgender Dienstzeiten aus: 
 
montags, dienstags, mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
 von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
 von 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 
 
Schraplau, den 16.06.2014 
 
 
Pfeiffer    
Vorstand - Siegel - 
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Bekanntmachung der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2014 des 
Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land  AöR   
 
Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2014  des Trinkwasser- und 
Abwasserbetriebes Weida-Land  AöR  wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Fortschreibung des  Abwasserbeseitigungskozeptes 2014 des TAWL  AöR   liegt  in der Zeit 
vom    30.06.2014 bis  11.07.2014    im Büro des TAWL  Schulstraße 1 in 06279 Schraplau  
während folgender Dienstzeiten aus: 
 
montags, dienstags, mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
 von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
 von 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 
 
Schraplau,  16.06.2014 
 
 
Pfeiffer    
Vorstand -Siegel- 
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Bekanntmachung des Landkreises Saalekreis; Merseburg – Umweltamt 
 
Kreisverwaltung Saalekreis 
Dezernat: III 
Amt:         Umweltamt – Untere Immissionsschutzbehörde 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 
 
 

 
 
 
 
 
 
Öffentliche Bekanntgabe des Landkreises Saalekreis, Umweltamt (Untere 
Immissionsschutzbehörde) zur Einzelfallprüfung nach § 3a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum 
Antrag der ENERTRAG Windfeld Querfurter Platte GmbH  & Co. KG, Gut Dauerthal in 
17291 Dauerthal auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung und den Betrieb von 4 Windkraftanlagen in 06268 
Obhausen (Gemarkung Esperstedt), Landkreis Saalekreis 
 
Die ENERTRAG Windfeld Querfurter Platte GmbH & Co. KG, Gut Dauerthal in 17291 Dauerthal 
beantragte mit Schreiben vom 05.04.2013 (geändert am 19.02.2014) beim Landkreis Saalekreis die 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und  
den Betrieb von 
 
4 Windkraftanlagen vom Typ ENERCON E-101 / 3000, Leistung je 3,0 MW,  
Nabenhöhe 135,4 m, Rotordurchmesser 101,0 m, Gesamthöhe 185,9 m 
in 06268 Obhausen (Gemarkung Esperstedt) 
 
Gemarkung: Esperstedt, Flur: 7, Flurstücke: 102, 115, 118, 134. 
 
Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach  
§ 3c UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. 
 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben 
soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG, ist die Einschätzung der zuständigen 
Behörde in einem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben von § 3c UVPG 
durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, können beim Landkreis Saalekreis, 
Umweltamt, Untere Immissionsschutzbehörde in 06217 Merseburg, Domplatz 9 als zuständige 
Genehmigungsbehörde, eingesehen werden. 
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